
BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS 2010/126/GASP DES RATES 

vom 1. März 2010 

zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2009/138/GASP über restriktive Maßnahmen gegen 
Somalia 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 10. Dezember 2002 aufgrund der Reso
lutionen 733 (1992), 1356 (2001) und 1425 (2002) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über ein Waffen
embargo gegen Somalia den Gemeinsamen Standpunkt 
2002/960/GASP über restriktive Maßnahmen gegen So
malia ( 1 ) angenommen. 

(2) Der Rat hat am 16. Februar 2009 den Gemeinsamen 
Standpunkt 2009/138/GASP ( 2 ) angenommen, um die 
Resolution 1844 (2008) des Sicherheitsrates der Verein
ten Nationen umzusetzen, mit der restriktive Maßnah
men gegen diejenigen ergriffen werden, die einen friedli
chen politischen Prozess zu verhindern oder zu blockie
ren suchen oder die die Übergangs-Bundesinstitutionen 
Somalias oder die Mission der Afrikanischen Union in 
Somalia (AMISOM) durch Gewalt gefährden oder durch 
ihr Handeln die Stabilität in Somalia oder in der Region 
untergraben. 

(3) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 
23. Dezember 2009 die Resolution 1907 (2009) ange
nommen, mit der alle Staaten aufgefordert werden, nach 
Maßgabe ihrer nationalen Befugnisse und Rechtsvor
schriften und im Einklang mit dem Völkerrecht in ihrem 
Hoheitsgebiet, einschließlich ihrer Seehäfen und Flughä
fen, alle Ladungen auf dem Weg nach oder aus Somalia 
zu überprüfen, falls der betreffende Staat über Informa
tionen verfügt, die hinreichende Gründe für die Annahme 
liefern, dass die Ladung Gegenstände enthält, deren Lie
ferung, Verkauf, Weitergabe oder Ausfuhr nach dem ge
mäß Ziffer 5 der Resolution UNSCR 733 (1992) ver
hängten und in späteren Resolutionen weiter ausgeführ
ten und geänderten allgemeinen und vollständigen Waf
fenembargo gegen Somalia verboten ist. 

(4) Der Gemeinsame Standpunkt 2009/138/GASP sollte ent
sprechend geändert werden. 

(5) Weitere Maßnahmen der Union sind erforderlich, damit 
bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden können — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Gemeinsame Standpunkt 2009/138/GASP wird wie folgt 
geändert: 

Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 3a 

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen nach Maßgabe ihrer na
tionalen Befugnisse und Rechtsvorschriften und im Einklang 
mit dem Völkerrecht in ihrem Hoheitsgebiet, einschließlich 
ihrer Flughäfen und Seehäfen, alle Ladungen auf dem Weg 
nach oder aus Somalia, falls sie über Informationen verfügen, 
die hinreichende Gründe für die Annahme liefern, dass die 
Ladung Gegenstände enthält, deren Lieferung, Verkauf, Wei
tergabe oder Ausfuhr nach Artikel 3 verboten ist. 

(2) Für Flugzeuge und Schiffe, die Ladung nach oder aus 
Somalia befördern, gilt die Pflicht einer zusätzlichen Voraban
meldung aller Güter, die in einen Mitgliedstaat verbracht wer
den oder diesen verlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten beschlagnahmen und entsorgen 
(entweder durch Vernichtung oder Unbrauchbarmachung) 
die von ihnen entdeckte Gegenstände, deren Lieferung, Ver
kauf, Weitergabe oder Ausfuhr nach Artikel 3 verboten ist.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. März 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
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